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Kirchliche Dienstgemeinschaft

Als Wunschziel 1Sst die VO Justitiar des Deutschen Caritasverbands in seınem Beitrag
„Arbeitnehmer 1im kırchlichen Dienst“ (ın dieser Zeitschrift 193 97 9 626—634)
entwickelte Vorstellung VO der „Dienstgemeinschaft“ 1ın karıtatıven und erzieher1-
schen Anstalten und Einrichtungen der Kirche unbedingt und ohne jeden Vorbehalt
bejahen; keıne Opfer und Mühen sollten yescheut werden, soviel w1e HUE irgend

ON N WE D
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möglıch diesem Wounschbild nahezukommen. Gerade aber 1114a  = siıch das ZU

Ziel SE mu INan V O11 dem tatsächlichen Stand der Dınge ausgehen, W 1€e wirklich
1St I)as besagt VOTLT allem das Wunschbild dart nıcht Ausgangspunkt Bemühun-
CI se1ın, sondern deren immer anzustrebendes, nıemals vollkommen erreichf:es 7Ziel

Dıie hLirchliche Dienstgemeinschaft esteht wesentlich darın, da{ß die Mitarbeıiter sıch
mıiıt dem Werk, dem S$1e mitwırken, un m1t dem Auftrag Jesu C hristL. den die Kirche
MIt ihrer Hiılfe ausführt, SahzZ und d iıdentifizieren, darın aufgehen, hre pPCI-M B n e z sönlichen Interessen rückhaltlos den Ansprüchen und Erfordernissen des Werks hınt-
aınsetizen und bereıt sind, eın Ausma{fß VO Bindungen aut siıch nehmen, das 09028  — 1mM

heutigen Arbeitsleben und W ar gleicherweıse in der Wirtschaft w1e€e 1im öftentlichenE a k en Dienst nıcht mehr kennt, Ja WOZU celbst Ordensleute sıch schon nıcht mehr ohne WEe1-

als selbstverständlich bereit inden (5Ot$ se1l ank z1bt aber auch heute noch
Menschen VON solcher Hingabefreudigkeit und Opferbereitschaft, und diese oll 1114A1lC l C A“ mobulisıeren, tür den Dienst der Kıiırche gewınnen und 1ın diesem Dienst e1insetzen. Mıt

ihnen allein Afßt sıch jedoch die orofße Zahl karıtatıver und erzieherischer Werke 1n

kırchlicher Trägerschaft nıcht fortführen; datür ıST hre Zahl 161 blein

Unausweichliche Alternatıve

Damıt 1St die Kirche unausweichlıch VO die Wahl gestellt: entweder eiınen Großteil
der bestehenden Werke aufzugeben und L1LULI viele weıterzuführen, w1e dies mML1t der
beschränkten Zahl VON Mitarbeıtern möglıch ist die dieser Dienstgemeinschaft 1mM

Vollsinn des Wortes bereıt sind, oder den Kreis der Mitarbeıter uszuweıten und auch
solche Mitarbeıter einzustellen, die dieser Dienstgemeinschaft nıcht bereıt sind, sıch
vielmehr 1Ur als Arbeitnehmer 1ne Entlohnung, w1e S1E auch anderwärts FÜr

vergleichbare Leistung vezahlt wird, und untier den sonstigen, heute allgemeın üblichen

Arbeitsbedingungen 7A3 Verfügung stellen. Der Entscheid über dieses Entweder-Oder
steht nıcht mehr WE UNS; 1St Jängst gefallen, allerdings nıcht als bewuftt gefaßter
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einmalıger Entschlufß, sondern 1m Weg allmählicher unmerklicher Anpassung z den
unausweichlichen Zwang. Oftenbar 1St Gl  3 sıch in kirchlichen Kreisen dieser längst gC-
troftenen Entscheidung und YST recht ihrer Tragweıite immer noch nıcht bewußt.

ıne Mıiınderzahl VO  e} Werken wurde aufgegeben. Um die große Mehrzahl fortführen
können, hat INan, der Not vehorchend, Arbeitnehmer 1mM Lohnarbeitsverhältnis e1n-

gestellt. Als manchmal] schon recht klein gewordener Kreıs VO Führungskräften
(„Kader“) esteht ohl me1st noch iıne Dienstgemeinschaft fort, aber die Belegschaft
als (3anzes 1St heine Dienstgemeinschaft mehr. Jeder Versuch, die Gesamtheit dieser
Arbeitnehmer, VO denen vıiele eben NKuNYr Arbeitnehmer seın wollen, als Dienstgemein-
schaft anzusprechen und behandeln, die 1m Sınn der „ Verantwortung des anzen
Gottesvolkes“ 1 einen VO  —$ Jesus Christus seliner Kirche erteilten Auftrag ausführt
und 1n dessen Ausführung aufgeht, kann 1L1UTr das gerade Gegenteil dessen bewir-
ken, W as INa  - erreichen möchte. Jle diese Arbeitnehmer auch diejenıgen iıhnen,
die sıch die „ Tendenz“ des Werks 880  o  DB oder wenıger eigen machen und sıch InsOweIlt
m1t dem Werk identihizieren wollen als freie Arbeitnehmer behandelt se1n und bean-
spruchen alle rechtsstaatlichen Sıcherungen; 1ne Dienstgemeinschaft, die 1i1ne darüber
hinausgehende Hıngabe erfordert oder Sar den Verzicht auf Rechte bedeutet, deren
andere Arbeitnehmer sıch erfreuen, lehnen die weltaus me1listen VO  } iıhnen rundweg ab:
SC  Q 1nNne€e solche Zumutung begehren S1e auf

Nach i en Kuper würde das Selbstverständnis der Kirche gebieterisch verlangen,
da{ß alle Anstalten und Einrichtungen 1ın kirchlicher Trägerschaft 1m Sınn der Dienstge-
meıinschaft verfta{ßt seı1en, WECNN auch deren Verwirklichung immer 1988018 näherungsweise
gelinge. Trätfe diese Meınung Z annn dürften kırchliche Einrichtungen VON Rechts
SCH Miıtarbeiter, dıie ZUr Dienstgemeinschaft nıcht ehrlıch und innerlich bereit sind,
yrundsätzlıch nıcht einstellen; S1e haben aber im allergröfsten Ausma{fß Des-
ungeachtet für die Gesamtbelegschaft die Bezeichnung „Dienstgemeinschaft“ eizube-
halten, verstöfßt als reine Fiktion die Firmenwahrheit;: S1E als Dienstgemeinschaft
behandeln tragt in das Arbeitsverhältnis eınes Gro(fsteils der Miıtarbeiter hineıin,
worın S1€e nıcht eingewillıgt haben, heifßt also S1e vertragswidrig überfordern. Als
Wunschziel kann, darf, Ja ol INa  — die Dienstgemeinschaft beibehalten. Die reale Aus-
gangslage aber 1St e1ne andere: der bestentfalls noch tortbestehende, VO dienstgemein-
schaftlichen Ethos beseelte innere Kreıs VO Mitarbeitern und der iıh umgebende Wwe1l-
tere Kreis VO  a} Arbeitnehmern sınd Cdy die IMdas kıirchliche Werk tragen

Lä{ft sıch aber das 1ST die rage 46} Selbstverständnis der Kirche her erant-

WOTr(ten, einen solchen weiıteren Kreıis VO  e} Mıtarbeitern tür eın Werk 1ın kırchlicher TIrä-
gerschaft heranzuziehen? der dürfen kırchliche Werke O: Arbeitnehmer einstellen,
die nıcht einmal der Kırche angehören? Beides 1St eindeutig und vorbehaltlos be-
jahen. Das katholische Krankenhaus kann Fernwärme VO  - eiınem öftentlichen oder pr1-

Fernheizwerk beziehen; Sanz ebensogut kann einen türkischen, Z Islam
sıch bekennenden Heıizer einstellen. Es kann Analysen 1n einem staatlichen Unıiversı1ı-
tätslaboratorium machen Jlassen: dessen kann auch wıissenschaftlich vorgebildete
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Fachkräfte 1m eigenen Labor beschäftigen, auch Wenn diese dem christlichen Glauben
noch fern stehen. Nur ein1ge wenıge Posıitionen mussen ihrer Natur nach mMi1t „ Ten-
denzträgern“ besetzt werden; deren Zahl wiırd 1mM Erziehungswesen orößer se1n als 1in
Werken der Wohlfahrtspflege.

Was die Kırche und kırchliche Werke nıcht dürfen, 1STt dieses: Arbeitnehmern, die siıch
nıchts anderem verpflichten wollten und verpflichtet haben, als die 1m Arbeitsver-

Lrag festgelegten Arbeıten gewissenhaft auszuführen, ohne darüber hınaus siıch mM1t dem
kirchlichen Werk und seiner „Tendenz“ identifizieren, mehr abzufordern, als beider-
seIT1S gewollt und vereinbart worden ISt. Damıt IST. sowohl Kirchengesetzen als auch
Rıchtlinien der arbeitsrechtlichen Omm1ssı10N des Deutschen Caritasverbands ıne
übersteiglıche Grenze BCZOHCN. Und das tr1fit auf alle, dıe nıcht u der Kirche oder

des kırchlichen Werks willen, sondern eintach ihren Lebensunterhalt VeEeLI-

dienen, 1n das Arbeitsverhältnis eingetreten sind: das trifit 1n gesteigertem Ma{fß auf
Arbeitsuchende, die mangels anderer Gelegenheıit, einen ıhrer Ausbildung und ihren
Fähigkeiten entsprechenden Arbeitsplatz finden, keine andere Wahl haben, als 1n
den Dıienst e1ines Werks 1in kaırchlicher Trägerschaft Lretien Solche Arbeitsuchende
kraft der UÜbermacht der Kirche als Arbeitgeberıin untfer Druck SETZECN, sich eiınem
solchen (‚esetz oder solchen Rıchtlinien unterwerfen, stünde 1m schlagenden Wider-
spruch ZUuU echten Selbstverständnis der Kirche und ihrer Soziallehre. Dafß aut e1-
LLL solchen Weg keine Dienstgemeinschaft zustande käme, sondern 1U  —$ Hafß und Bıt-
terkeit ErZeUugt würde, lıegt auf der and Keıine noch ıdealen Vorstellungen VO

Dienstgemeinschaft vermögen rechtfertigen, Menschen, die nıchts weıter wollen als
rechtschaftenen Broterwerb und Fortkommen 1m Leben, ein yelıg1Ös bestimmtes
Dienstverhältnis aufzunötigen, das mehr Opfer un: Verzichte abverlangt und weniıger
Freiheıit und rechtliche Absıcherung gewährt als eın Arbeitsverhältnis beim Staat oder
1n der Wirtschaft.

Hauptgegenstand des Wiıderspruchs

ogegen diejenıgen „Arbeitnehmer 1im kirchlichen Dienst“, die nıcht 1n 1ne relig1Öös
begründete „Dienstgemeinschaft“ eingebunden se1n wollen, VOTL allem aufbegehren, 1STt

dieses, da{fß hre Arbeitsbedingungen ohne ıhre Mitwirkung geregelt werden. Ob die
Bischöfe sınd, die „Arbeitsordnungen“ erlassen, oder die arbeitsrechtliche Kommis-
S10N des Deutschen Caritasverbands 1St, die Rıichtlinien aufgestellt und Entlohnungs-
sSatze vorschlägt, 1n den Augen dieser Arbéitnehmer 1St eın und dasselbe: geschieht
ohne uUu11l$s

Arbeitsbedingungen einschliefßlich Entlohnung pflegen heute nıcht mehr einzelver-

traglıch, sondern kollektivvertraglich vereinbart werden. ange haben die Unter-
nehmer sıch dagegen gesträubt; heute möchten S1€e die yroßen Vorzüge dieser Vertah-
renswelse nıcht mehr miıssen. uch der Staat hat sıch Jängst dazu bequemt, für seiıne
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Angestellten und Arbeiter Tarıfverträge schließen. Heute 1St 1Ur noch die Kırche,
die sıch S  N diesen soz1alen Fortschritt sträubt: S1€e hält bis heute daran fest, die auch
VO ıhr als wünschenswert angesehene Einheitlichkeit und Gleichmäßigkeit der Ent-
lohnung nıcht 1m Weg des Kollektiv-(„Tarıft“-)vertrags herbeizuführen, sondern P1N-
seıt1g testzulegen; eigentlich? Angeblich, weıl 1n den kırchlichen Anstalten
und Einrichtungen den Gegensatz VO Kapital und Arbeit“ nıcht gebe; diesen egen-
Sa o1bt aber 1n den Verwaltungen und Betrieben VO  } Staat und Gemeinden n  u
ebensoviel und ebensowen1g Ww1€e 1N den kırchlichen Werken. uch kırchliche Werke VeOeI-

fügen nıcht über unbegrenzte Miıttel und mussen Sanz ebenso oder noch viel mehr als
die staatlıchen und gemeindlıchen Verwaltungen und Betriebe auf Wiıirtschaftlichkeit
achten; W as S1Ce Personalkosten aufwenden, geht Lasten der Miıttel, die ihnen ZUuUr

Deckung ihrer Sachkosten ZAUT: Verfügung stehen. Auft der anderen Seite erstreben die
Arbeitnehmer 1mM kırchlichen Dienst durchaus erlaubterweise! Entlohnung 1n gle1-
cher Höhe, w 1€e S1e anderer Stelle für die yleiche Leistung erzielen können. Tatsäch-
iıch pflegt die arbeitsrechtliche Kommıiss1ion des Deutschen Carıtasverbands 1n bezug
aut die Entlohnung das als ihren „Vorschlag“ übernehmen, W as die Gewerkschaft
( jeweıls mi1t der öftentlichen and als AAarg ausgehandelt hat

Eıne solche einseItıge Regelung VON oben herab unterscheidet sıch VO  2 einem Tarif-
vertrag, den eın kirchlicher Arbeitgeberverband mi1t dieser Gewerkscha der einer
eigenen Gewerkscha VON Arbeitnehmern 1 kırchlichen Dienst abschlösse wesentlich
darın, da{fß ihr die zwingende raft des Tarıfvertrags abgeht; infolgedessen bleibt
möglıch, tür den Arbeitnehmer ungünstıgere Bedingungen 1mM Einzelarbeitsvertrag
testzulegen oder, W 4S noch schlimmer ISt; AA Nachteil der Rechtssicherheit überhaupt
keine kl]lare 111'1d eindeutige Regelung treffen, W as den Arbeitnehmer der Getahr
willkürlicher Behandlung Rechtlich 5  b Verschlechterung gesichert und NOL-

talls durch Klage beiım Arbeıitsgericht durchsetzbar sind die dem Arbeitnehmer nach
den „Rıchtlinien“ bzw Vorschlägen der arbeitsrechtlichen OmMmmM1sSsS1ON zustehenden
Ansprüche nu dann, WEeNN S1E durch Einzelvereinbarung 1n den Arbeitsvertrag über-
OINTINEN sind: das IMNag 1N der yroßen Mehrheit der Fiälle vxeschehen; die Fälle, 1n denen

unterbleibt, sind oftenbar auch heute noch nıcht ganz seltenie Ausnahmen
Jeder Mıtarbeiter welchen: Werks oder Betriebs auch ımmer 1St 1n Verantwortung

eingebunden; das 1St nıchts dem kırchlichen Dienst Eigentümlıches; unterschiedlich 1St
HUT wotfür der einzelne verantwortlich 1St Jeder tragt 1ne ZTeilverantwortung, und
diese esteht darın, da{fß sSeLINE jeweilıge Funktion 1im (sanzen gewissenhaft erftüllt.
Eine yelıg1iÖös fundiıerte Verantwortung 1mM Sınn des Auftrags oder der Sendung, die
Jesus Christus seliner Kırche vegeben hat, äßrt sıch weder AaUuS$s dem Arbeitsvertrag her-
leiten noch durch Arbeıitsvertrag begründen, kann aber sehr ohl ZAT Arbeıtsvertrag
hinzukommen, ıhm nıcht 1U ZUT Seite gehen, sondern ıh umhegen und LragenN. Um
Mitarbeiter 1n dıiese Verantwortung einzubinden, mu{fß die Kirche andere Wege finden
als den Arbeitsvertrag; 1n jedem Fall aber bedartf S dazu der klar bewuftten und völlig
frei gegebenen Zustimmung des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin.
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Individuelles und kollektives Arbeitsrecht

Nachdem die Kirche sıch daraut eingelassen hat, Arbeitnehmer 1m Lohnarbeitsver-
hältnıs einzustellen, mu{fß S1€e auch alle rechtlichen Folgen, die das Lohnarbeitsverhältnis
m1t sıch bringt oder nach sıch zıeht, sıch velten lassen. ]le diese rechtlichen Fol-

4=0! zählen arüber besteht unbestrittene Einigkeit den bl alle geltenden ‚Ge-
setzen“, denen gegenüber die Kirche siıch nıcht auf hre ygrundgesetzlich xesicherte Be-

fugn1s eruten kann, „ihre“ eigenen) Angelegenheiten selbständig regeln. Wenn

hr wirklich EeYrnNSsSt gemeınt LSt, das betriebliche Leben ihrer Anstalten und Einrichtungen
selbständig regeln, dann ST spat, damıt ST 1m Bereich des bollektiven Arbeits-
rechts ZU beginnen; dann mu s1€e vielmehr VO vornherein darauft verzichten, die Miıt-
arbeıt iM das Rechtskleid des Arbeitsvertrags kleiden: denn damıit unterwirft SLE
sıch unvermeiıdlich al den tief 1n das Betriebsleben eingreifenden Bestimmungen hın-

sichtlich der Arbeitszeıt, des Kündigungsschutzes uUuS W Statt dessen müfste S1€e einen Weg
finden, dııe Mitarbeit nıcht als „abhängige Arbeıit“, sondern in anderer Weiıse Orga-
nısıeren, LWa nach dem Vorbild 1mM Familienbetrieb mithelfender Familienglieder oder

S w1e Ordensangehörige 1n den Werken ihres Ordens tatıg sind. Ob und w 1e aller-

dings gelıngen könnte, auf solchen egen dıre unbedingt benötigte Zahl VOIN Mitarbei-
tern gewıinnen, 1St e1Ne mehr als offene rage Wıe dem aber auch se1, der heutige
Zwiespalt, e]lnerselits sıch des Arbeitsvertrags bedienen und sich damıt dem indivi-
uellen Arbeitsrecht als dem für alle geltenden (zesetz unterwerfen, andererseits
aber alles, W as ın den Bereıich des kollektiven Arbeitsrechts einschlägt, als spezifisch
„kirchlich“ und in diesem Sınn Veigene: Angelegenheıt anzusehen und datür mi1t Be-

rufung aut Art F3l Abs WRV ÄArt 140 Freistellung VO der allgemeın
geltenden Regelung beanspruchen, 1St inkonsequent. Die A4a4US dieser Inkonsequenz
sıch ergebenden objektiven Schwierigkeiten tragecn denn auch eın Stück Mitschuld
daran, da{ CS bıs jetzt nıcht gelungen ISt, die VO Gesetzgeber gewährte Freistellung
nutzen, WwW1e versprochen für die kıirchlichen Betriebe eıne Betriebsverfassung
chaften, die mi1t Recht den Anspruch erheben könnte, „beispielhaft“ FAl se1n.

Zum Schlufß noch kurz B Kupers Besorgnis, die VO  w MT vertretien: Auftftas-

SUuN$g VO Arbeitsverhältnıis 1m kirchlichen Dıienst werde dahin führen, da{fß Han diie
Miıtarbeiter 1m kirchlichen Dienst „lediglich als Werkzeuge bel der Erfüllung VO

Hilfsfunktionen ansıeht“ MI1t der weıiıteren Folge, „da{fß S1€E eıne Mıtverantwortung nach
Ma{ß und Inhalt den oleichen Prinzıpiıen verlangen, w 1€e S1€ für alle Arbeitnehmer

oilt, VO  3 denen S1Ee Ja nıchts mehr unterscheidet“. (+enau umgekehrt wiıird eın Schuh
daraus! Diese Mitarbeiter zwollen Arbeitnehmer w1e alle anderen se1n; n dies NCE=

langen Ss1€e heute schon. Dıie Tatsache, da{fß s1e verlangen, haben WIr 721008 Kenntniıs
nehmen; WI1r haben hein Recht, VO ihnen ordern, WOZU SLE siıch nıcht AYA SA Ba

pflichten wollten und nıcht verpflichtet haben
Wır können, dürfen, Ja WIr sollen ihnen zeıgen, elch hohes Ideal die volle und

echte kırchliche Dienstgemeinschaft ISES WT wollen versuchen, die besten VO iıhnen tür
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dieses Ze] Zu gewınnen. Wo ımmer tunlich SEr mögen WIr ihnen nahelegen und S1e
einladen, sıch mehr und mehr MIt der „Tendenz“ des kırchlichen Werks ZzuU iıdentihizie-
FeI,; sıch AUS eigenem innerem Antrıeb In die Dienstgemeinschaft integrieren. Manche
werden sich dafür empfänglich erwelsen. Jeder Versuch dagegen, ihnen m1t rechtlichem
Zwang die Dienstgemeinschaft überzustülpen, indem WIr S1e 1n 1ne Betriebsverftassung
einfangen, die ıhnen wenıger Riechte gewährt als das Betriebsverfassungsgesetz VO  :

1952 und EerST recht VO E: kann 1L1UT Bitterkeit und Aufsässigkeit hervorruten.
B uper 1St der Meıinung: „Soziale Unruhe o1bt 1n den kırchlichen Diensten

nıcht.“ Das 1ST eın schöner Wunschtraum. In Wirklichkeit gıbt 1ne Menge VON Bit-
terkeıt und Unzufriedenheit. Da die Kırche iıhr Versprechen, Wenn INa  = hre Einrich-
(unNgenN AaUus dem Betriebsverfassungsgesetz 9 werde S1E datür 1iıne „be1spiel-
hafte“ Regelung treffen, bıs heute 1Ur 1in unzulänglicher Weıse eingelöst hat, CrTegt
gerade be]l den qualifizıertesten Mıtarbeitern steigenden Unwillen. In dem Madfs, w1e
die Arbeitsmarktlage sıch bessert, mu die Kırche darauf gefafßt se1n, dafß viele S
besten und Al schwersten entbehrenden Mıtarbeiter VOon ıhr abwandern. Die Furcht,
bestreikt Z werden, 1STt unbegründet. Was der Kirche droht, 1St die stille Abwanderung.
Vorerst herrscht 1MmM kırchlichen Dienst teıils dumpfe Stille, teils Unruhe. Wırd kırchlich:e
Dienstgemeinschaft weıterhıin 1 dem Sınn verstanden, da{ß kırchliche Dienstnehmer
wenıger Rechte haben, als andere Arbeitnehmer LT rechtsstaatlichen Verhältnissen

geniefßen gewohnt sind, dann könnte die bisherige Unruhe sıuch ZuU Sturm steigern.

ME  NN

Vgl Präambel der Neufassung der Rahmenordnung für eıne Mıtarbeitervertretungsordnung MAVO;
diese Zschr. 195 (19773 491

A Alle Ausführungen dieses Autsatzes unterstellen Anstalten und Eınrichtungen g kırchlicher Träger-
schaft“, 1n kanonisch-rechrtlicher Begriffssprache ‚instituta ecclesiastıca“ der „ODECT. A  pla Diıese bılden 1n
der Tat die Sanz überwıegende Mehrzahl. Nıchtsdestoweniger zıbt N noch eıinen anderen, kanonisch-
echtlich als » philantropica“ bezeichneten Iyp SO g1bt N beispielsweise weltliche (staatlıche der
gemeındlıche) der auch A4aUuUsSs humanitirem Ethos gestiftete (prıvate) Instıtute, die VO katholischen
Ordensmännern der Ordensfrauen geleitet un: betrieben werden. Auft s1e 1St Art 1373 Abs WRV
bestimmt ıcht anwendbar und daher 1INsSOWe1lt auch keine Grundrechtsverletzung aus Art möglıch;
ob sie den durch S118, Abs BetrVG unbeschadet ihrer Rechtstorm freigestellten karıtatıven und
erzieherischen Einrichtungen der Kırchen zählen, 1sSt umstriıtten.

Das VO B uper beschriebene Verfahren, Ww1e die 15 Mitglieder der arbeitsrechrtlichen Kommiuiss1ıon,
die Repräsentanten der Arbeitnehmerseite se1in sollten, bestellt werden, 1St ıcht azu angetan, daß die
AADASTSs sıch als durch s1e repräsentiert ansehen könnte; bestentalls repräsentieren s1e dıe eigenen Ange-
stellten des Deutschen Carıtasverbands und seiner Diözesanverbände; tür das Personal der dem Carıtas-
verband angeschlossenen Anstalten un Einrichtungen zählen S1€e eindeut1g „denen da ben“.

So gut WI1e dıe Eısenbahner, die Postler un die Polizisten ıhre eıgene Gewerkschaft haben, können auch
die Arbeitnehmer 1m kırchlichen Dienst sıch tarıffähig, einer Gewerkschaft zusammenschliefßen

Für die Schaftnerin elnes klösterlichen Instıiıtuts ware b Umständen eıne höchst wertvolle Stütze,
gegenüber wıllkürlichen höheren Weısungen sıch darauf eruten können, tarıfvertraglıch festgelegte
Bedingungen müßten rtuüllt werden:;: beı Nıchterfüllung estehe die Gefahr, da{ß das Kloster VOT das
Arbeitsgericht geladen und verurteılt werde.
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